
Stand 01.10.2019

K U R Z Ü B E R S I C H T   Z U R   
R A H M E N V E R E I N B A R U N G     H A F T P F L I C H T V E R S I C H E R U N G

(Die folgende Übersicht zeigt die vertraglichen Grundlagen auszugsweise in Stichworten und ist nicht abschließend.)

Der Bundesverband Deutscher Vermögensbe-
rater e.V. hat mit der Generali Deutschland
Versicherung AG für die Vermögensberater
der Deutsche Vermögensberatung Aktienge-
sellschaft DVAG eine Rahmenvereinbarung
mit einer umfassenden Deckung der Haft-
pflichtrisiken vereinbart.

Versicherungsumfang

 Berufliche Tätigkeit als Vermögensbe-
rater einschließlich der beruflichen Tä-
tigkeit aller Mitarbeiter im Innen- und 
Außendienst sowie von Vertrauens-
männern (VM), die direkt einem Vermö-
gensberater zugeordnet sind

 Haus- und Grundstückshaftpflicht des Be-
triebsgrundstückes, auch wenn Teile da-
von vermietet sind, ohne Begrenzung des 
Mietwertes

 Privathaftpflicht der Vermögensberater 
(mit Familie).

 Haftpflicht als Hundehalter
 Umwelthaftpflicht (ohne Eigenschaden-

deckung) betrieblich genutzter, Gewässer-
schadenhaftpflicht (mit Eigenschadende-
ckung) privat genutzter Heizöltanks, je-
weils bis maximal 10.000 Liter je Anlage

 Umweltschadensversicherung für betrieb-
lich genutzte Heizöltanks bis maximal 
10.000 Liter je Anlage

 Kleingebinde und Maschineninhalte bis 
3.000 l (Einzelbehältnis bis 250 l)

Vertragsgrundlagen

 UNTERNEHMENSSICHERUNGSPOLICE 
Haftpflichtversicherung für Handel und 
Gewerbe – Sonstige Betriebe (Freie Beru-
fe) Produktunterlagen AH 2555, 1019

 Besondere Bedingungen für die Privat-
haftpflichtversicherung OPTIMAL (gemäß 
PK – HA 0281)

 Besondere Bedingungen für die Tierhal-
terhaftpflichtversicherung OPTIMAL (ge-
mäß PK – HA 0284)

 Besondere Bedingungen für die Mitversi-
cherung von Forderungsausfällen

 (Ausfalldeckung) in der PHV (gemäß PK –
HA 0283)

 Besondere Bedingungen für die Neuwer-
tentschädigung in der Privathaftpflichtversi-
cherung OPTIMAL (gemäß PK – HA 0277)

Grundversicherungssummen

Personenschäden (P), 
Sachschäden (S), 
Vermögensschäden (V):   

 In der Berufs-/Betriebshaftpflichtversiche-
rung (BHV) sowie Umwelthaftpflicht- (UHV) 
und Umweltschadensversicherung (USV):

BHV – PSV pauschal   10.000.000 €
UHV – PS pauschal 10.000.000 €
USV – S    10.000.000 €

Die Grundversicherungssumme steht für 
jeden versicherten Vermögensberater im 
Vertragsteil Berufs-/Betriebshaftpflichtversi-
cherung zweimal – bei der Umwelthaft-
pflicht- und Umweltschadensversicherung 
einmal – im Versicherungsjahr zur Verfü-
gung.

 In der Privat- und Hundehalterhaftpflichtver-
sicherung

PSV pauschal 50.000.000 €
Bei P höchstens 
je geschädigte Person      15.000.000 €

Die Grundversicherungssumme steht für je-
den versicherten Vermögensberater im Ver-
tragsteil Privat- und Hundehalterhaftpflicht-
versicherung zweimal - bei der Gewässer-
schadenhaftpflichtversicherung einmal – im 
Versicherungsjahr zur Verfügung.

Versicherungsschutzerweiterungen

In der Berufs-/Betriebshaftpflichtversicherung

Im Rahmen der Grundversicherungssumme für 
Sachschäden gelten folgende Erweiterungen 
(auszugsweise – vgl. Form. AH 2256 in den 
Produktunterlagen AH 2555) mitversichert:
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 Belegschafts-/Besucherhabe 10.000.000 €
 Tätigkeitsschäden   10.000.000 €
 Be- und Entladeschäden        10.000.000 €
 Abwasserschäden                 10.000.000 €
 Leitungsschäden                   10.000.000 €
 Schlüsselschäden                 10.000.000 €
 Mietsachschäden                  10.000.000 €

in der Umwelthaftpflichtversicherung 

Im Rahmen der Grundversicherungssumme 
für Sachschäden gelten folgende Erweiterun-
gen (auszugsweise – vgl. Form. AH 2256 in 
den Produktunterlagen AH 2555) mitversi-
chert:

 Aufwendungen vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles    5.000.000 €

in der Umweltschadensversicherung 

Im Rahmen der Grundversicherungssumme 
gelten folgende Erweiterungen (auszugsweise 
– vgl. Form. AH 2256 in den Produktunterla-
gen AH 2555) mitversichert:

 Kosten für die Ausgleichs-
Sanierung                 1.000.000 €

 Aufwendungen vor Eintritt des
Versicherungsfalles     1.000.000 €

 Vorsorgeversicherung (für die Risikobau-
steine 1.2.6 bis 1.2.8)     1.000.000 €

in der Privathaftpflichtversicherung 

 Ihr in eheähnlicher Lebensgemeinschaft 
mit Ihnen lebender Partner

 In Ihrem Haushalt lebende Personen, so-
fern nicht bedingungsgemäß mitversichert

Im Rahmen der Grundversicherungssumme 
für Sachschäden gelten folgende Erweiterun-
gen (auszugsweise – vgl. Form. HA 0270        
– Besondere Bedingungen für die Privathaft-
pflichtversicherung OPTIMAL sowie Form.    
HA 0277 – Besondere Bedingungen für die 
Neuwertentschädigung in der Privathaftpflicht-
versicherung) mitversichert:

 Mietsachschäden                  50.000.000 €
 Schlüsselschäden              50.000.000 €
 Forderungsausfälle (Ausfalldeckung) 
                                                      50.000.000 €
 Schäden durch deliktunfähige Kinder- und 
      Enkelkinder                            50.000.000 €

 Kulanz bei fehlender Aufsichts-
pflichtverletzung 100.000 €

 Schäden durch deliktunfähige volljährige 
Angehörige im Haushalt        50.000.000 €

 Kulanz bei fehlender Aufsichts-
pflichtverletzung       100.000 €

 Neuwertentschädigung für zerstörte beweg-
liche Sachen Dritter           3.500 €

 Neuwertentschädigung für eigene zerstörte 
bewegliche Sachen            10.000 €

in der Hundehalterhaftpflichtversicherung 

Im Rahmen der Grundversicherungssumme gel-
ten folgende Erweiterungen (auszugsweise –
vgl. Form. HA 0284 – Besondere Bedingungen 
für die Tierhalterhaftpflichtversicherung OPTI-
MAL) 

 Beschädigungen an gemieteten Gebäuden 
oder Räumen (durch Hund)     50.000.000 €

 Beschädigungen an Inventar in gemieteten 
Hotelzimmern (durch Hund)    50.000.000 €

 Beschädigungen an geliehenen/gemieteten 
Transportanhängern            10.000 €

Selbstbeteiligung (sofern vereinbart)

Sofern vereinbart, gilt generell, auch für alle 
Versicherungsschutzerweiterungen eine Selbst-
beteiligung von 125 € je Schadenfall.

Sonstiges

Die Konditionen der Einzelverträge folgen den 
Vereinbarungen der Rahmenvereinbarung mit 
der Generali Deutschland Versicherung AG. Än-
derungen der Rahmenvereinbarung wirken sich 
grundsätzlich ab dem dafür vereinbarten Zeit-
punkt auf alle versicherten Vermögensberater 
aus.


